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Erläuterung 

Erwartet werden Beiträge zu den Inhalten der Kapitel 7. Korrekturmaßnahmen und 
8. Dokumentation. Berücksichtigt werden nur konkrete und vollständig ausfor-
mulierte Änderungs-/ Ergänzungsvorschläge. Kommentare können begleitend 
zum besseren Verständnis angefügt werden. 

Als Grundlage Ihres Beitrags ist die aktuelle Version der Richtlinie 1.6.0  zu verwen-
den. 

 

Beiträge: 

7. Korrekturmaßnahmen 

Mit Hilfe einer rechnergestützten Entfluchtungsanalyse wird eine maximale Gesamt-
entfluchtungsdauer errechnet. Sollte die berechnete Gesamtentfluchtungsdauer die 
zulässige Gesamtentfluchtungsdauer überschreitet, müssen bauliche Parameter ver-
ändert werden, die eine Verbesserung der Rettungswegsituation erzeugen. 

Zudem kann durch anlagentechnische Maßnahmen (z.B. Installation einer automati-
schen Brandmeldeanlage) eine Verkürzung der Reaktionszeit und somit auch der 
Gesamtentfluchtungsdauer erreicht werden.   

Sonstige demographischen Parameter dürfen zur Verbesserung der Gesamtentfluch-
tungsdauer nicht verändert werden.   

8. Dokumentation 
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Die Ergebnisse der Entfluchtungsanalyse sind schriftlich zu Dokumentieren. Folgen-
de Punkte müssen in der Dokumentation erläutert bzw. nachvollzogen werden kön-
nen: 

a) Kurzbeschreibung der verwendeten Software  

b) Annahmen gemäß Kapitel 5 hinsichtlich der Geometrie und der Population, die 
für die Simulation getroffen wurden 

c) Festlegung der zulässigen Gesamtentfluchtungsdauer (ggf. mit den Behörden 
im Vorfeld abzustimmen) 

d) Textliche und Graphische Darstellung und Beurteilung der Ergebnisse 

- Gesamtentfluchtungsdauern und ihre Verteilung für die be-
rechneten Varianten 

- Die festgestellten Stauungen der Verteilung für die berechne-
ten Varianten 

- Ggf. erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung der Entfluch-
tungssituation 

 


